
Schulrecht: Betreten des Schulgeländes von
"Fremden"
Beitrag von „Mara“ vom 19. September 2017 08:53

Ich kenne die Regel so, dass so lange Schule (auch Ganztagsbetreuung) läuft keine anderen
Kinder aufs Gelände dürfen, eben genau wegen der Aufsichtspflicht.
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